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• Das Schweizer Gesundheitswesen ist im Vergleich zu anderen 

OECD-Ländern sehr reich mit personellen und finanziellen 

Ressourcen ausgestattet (siehe OECD Health statistics, key 

indicators) 

• Diese Ressourcenausstattung, die sich auch in entsprechenden 

Kosten ausdrückt, führt aber nicht automatisch zu besseren 

Sicherheits- oder Qualitätsergebnissen 

• Sowohl statistische Vergleiche wie auch direkte Befragungen 

von Versicherten zeigen, dass sich die Schweiz diesbezüglich 

eher im Mittelfeld, als an der Spitze bewegt 

• Stärkung von Transparenz und Verbesserungsaktivitäten sind 

wichtig! 

Ausgangspunkt 
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• Qualitätsmessung ist kein Selbstzweck (-> Verbesserung) 

• Relevante Ergebnisse (-> Patientensicht)  

• Vergleich von Versorgungssystemen oder von 

Leistungserbringern (-> Fokus BAG: Leistungserbringer, 

BFS/Obsan: Gesundheitssystem) 

• Die verwendeten Indikatoren müssen das tun, was von ihnen 

erwartet wird: zuverlässig (robust), aussagekräftig (valide) und 

frei von Zufallseffekten (signifikant) 

• «Trop d’information tue l’information» (-> Auswahl) 

• Keine Erhebungsbürokratien (-> bestehende Routinedaten) 

• Kein Zertifizierungsbusiness ohne Aussagekraft (siehe «ISO») 

Grundsätze 
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Art. 49 Tarifverträge mit Spitälern 

8 In Zusammenarbeit mit den Kantonen ordnet der Bundesrat schweizweit Betriebsvergleiche zwischen 

Spitälern an, insbesondere zu Kosten und medizinischer Ergebnisqualität. Die Spitäler und die Kantone 

müssen dafür die nötigen Unterlagen liefern. Der Bundesrat veröffentlicht die Betriebsvergleiche. 

Art. 58 Qualitätssicherung 

1 Der Bundesrat kann nach Anhören der interessierten Organisationen systematische wissenschaftliche 

Kontrollen zur Sicherung der Qualität oder des zweckmässigen Einsatzes der von der obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung übernommenen Leistungen vorsehen. 

2 Er kann die Durchführung der Kontrollen den Berufsverbänden oder anderen Einrichtungen übertragen. 

Art. 59a Daten der Leistungserbringer 

1 Die Leistungserbringer sind verpflichtet, den zuständigen Bundesbehörden die Daten bekannt zu geben, die 

benötigt werden, um die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes über die Wirtschaftlichkeit und 

Qualität der Leistungen zu überwachen. Namentlich sind folgende Angaben zu machen: 

 f. Medizinische Qualitätsindikatoren 

3 Die Angaben werden vom Bundesamt für Statistik erhoben. Es stellt die Angaben nach Absatz 1 zur 

Durchführung dieses Gesetzes dem Bundesamt für Gesundheit, dem Preisüberwacher, dem Bundesamt für 

Justiz, den Kantonen und Versicherern sowie den in Artikel 84a aufgeführten Organen je Leistungserbringer 

zur Verfügung. Die Daten werden veröffentlicht. 

Gesetzliche Grundlage 
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Medizinische Statistik des BFS 

Konzept: G-IQI, A-IQI => CH-IQI 

Mortalitätsindikatoren, Fallzahlen und  

weitere Indikatoren als Basis für  

Qualitätsmanagement 

Vorgehen: 

– Versand von spitalindividuellen  

Dossiers an die Akutspitäler 

– Strukturiertes Feedback 

– Publikation der Indikatoren 

Qualitätsindikatoren BAG 
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Fallzahlen  
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Qualitätsindikatoren ANQ (Beispiel für Art. 77 KVV) 
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• Qualitätsmessung auf Basis von Routinedaten (CH-IQI) 

• Transparenz der Ergebnisse durch deren Veröffentlichung 

• Qualitätsverbesserungen durch Peer Review Verfahren 

• Freiwillige Initiative, die 2015 durch ein Projekt von H+ 

grössere Verbreitung gefunden hat (USB,USZ, Insel, CHUV, 

HUG, Hirslanden, LUKS, KSA, …) 

• Wesentliche Initiative, um eine Kultur der ständigen 

Verbesserung auf der Basis der (selbst)kritischen Analyse von 

Patientendossiers (wieder) in den klinischen Alltag einzuführen 

• Beteiligung soll freiwillig bleiben, aber den sehr klaren 

Qualitäts- und Transparenzregeln von IQM (D) unterworfen 

bleiben. 

 

Initiative Qualitätsmedizin (IQM) 
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• Publikation Internet-Abfragen ab 2012 (Spitalvergleich bis 3 

Spitäler, Ausdruck pro Spital) 

• Einführung vollständige Fallzahlenstatistiken, sortiert (höchste zu 

niedrigste / umgekehrt) ab 8/2015 

• Publikation neue Spitalkategorisierung nach Art der behandelten 

Patienten (CMI, Breite Leistungs-spektrum, Anteil High Outlier) ab 

4/2015 (V2 2016) 

• Veröffentlichung normierte Fallkosten ab 2016 (mit GDK) 

• Zusammenfassende Darstellungen fördern (BAG / ANQ) 

Ausbau Betriebsvergleiche 
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• Bundesstrategie, dauerhafte Finanzierung, Einbezug Experten 

und Stakeholder über ausserparlamentarische Kommission 

• Nationale Programme in den Bereichen Qualität und 

Patientensicherheit (inkl. Kommunikationsmassnahmen und 

Schulungsprogramme) 

• (Weiter)Entwicklung von Qualitätsindikatoren (AMB) 

• Erarbeitung von Grundlagen und Durchführung von 

Forschungsvorhaben in den og. Bereichen 

(«Versorgungsforschung») 
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Anpassung KVG: Netzwerk für Qualität 
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Erklärung sichere Chirurgie (16.5.2016) 
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OECD / Obsan 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


